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§ 14 NO EEG 2012 Energiefonds

NO EEG 2012 - NO Energieeffizienzgesetz 2012

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.07.2020

(1) Zur Forderung der Energieberatung, der Aus- und Weiterbildung der Energiebeauftragten sowie von
EnergieeffizienzmalRnahmen wird ein Verwaltungsfonds eingerichtet. Die fur diese Zwecke gewidmeten Mittel werden
aufgebracht:

1. aus Landesmitteln;
2. aus Strafbetragen gemaR 8 20;

3. aus sonstigen Zuwendungen.

(2) Die Verwaltung des Energiefonds obliegt der Landesregierung.

(3) Die Leistungen des Fonds erfolgen nach MaRgabe der zur Verfigung stehenden Mittel im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung. Auf die Gewahrung einer Férderung besteht kein Rechtsanspruch.

(4) Eine Forderung von Energieeffizienzmalinahmen setzt voraus, dass

- der Endverbraucher bzw. die Endverbraucherin des 6ffentlichen Sektors der Verpflichtung gemaRg 11 Abs. 1 und 3
entspricht,

- der Endverbraucher bzw. die Endverbraucherin des privaten Sektors eine fachlich geeignete Person als
Energiebeauftragten bzw. Energiebeauftragte ab dem Kalenderjahr 2013 auf die Dauer von mindestens funf Jahren
bestellt bzw. hat, wenn mehr als 100 Beschaftigte im Betrieb ganzjahrig im jeweils letzten Kalenderjahr tatig waren.
Die 88 11 Abs. 2 und 3 sowie 12 gelten sinngemaf3. Mit der Funktion des bzw. der Energiebeauftragten kann z. B.
auch der bzw. die Abfallbeauftragte, der bzw. die Brandschutzbeauftragte oder ein fachlich geeigneter und
unabhangiger Energieberater bzw. eine fachlich geeignete und unabhdangige Energieberaterin (Abs. 6) betraut
werden.

(5) Die Hohe der Gewahrung von Forderungen fur die Energieberatung muss sich am Umfang der Dienstleistung
orientieren, wobei zwischen Haushalten, 6ffentlichem Sektor und Betrieben zu unterscheiden ist.

(6) Die Gewahrung von Férderungen erfolgt nach MaRRgabe der Abs. 3, 4 und 5 auf der Grundlage von Forderrichtlinien,
die von der Landesregierung festzulegen sind. Die Forderrichtlinien haben insbesondere folgende Kriterien
festzulegen:

1. Voraussetzungen fur die Gewahrung der Forderungen;

2. Anforderungen an die Unabhangigkeit der Energieberatung (wie Diskriminierungsfreiheit; AulRerachtlassung von
allfallig laufenden Geschaftsbeziehungen);


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_eeg_2012/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/noe_eeg_2012/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/noe_eeg_2012/paragraf/11

3. Anforderungen an die fachliche Eignung der Energieberater bzw. Energieberaterinnen, wobei zumindest eine 160-
stiindige Ausbildung zum Thema Energieeffizienz (wie insbesondere Uber bauphysikalische Grundlagen,
Heizungstechnik, Liftungs- und Klimatechnik, elektrische Energie) vorzusehen ist;

4. Verfahren bei der Gewahrung der Forderungen;
5. Héhe der Férderungen;

6. Reihungskriterien zur Férderung von EnergieeffizienzmaRnahmen wie Beitrag zur Erhéhung der Energieeffizienz,
zur Reduktion der klimarelevanten Emissionen, Wirtschaftlichkeit des Projektes;

7. Berlcksichtigung bereits gewahrter oder zugesagter Forderungen fir Energieeffizienzmalnahmen;

8. Evaluierung  der  Wirksamkeit der durchgefuhrten  Energieberatungen und der geférderten
EnergieeffizienzmalRnahmen innerhalb angemessener Frist;

9. Voraussetzungen fur die Ruckerstattung gewahrter Forderungen.

(7) Energieberater bzw. Energieberaterinnen, die die in den Forderrichtlinien vorgesehenen Voraussetzungen an die
fachliche Eignung und Unabhangigkeit (Abs. 6) erfullen, sind berechtigt, sich in die bei der Landesregierung gefihrten
Liste unter Angabe von Namen und Anschrift, Telefon- oder Handynummer, eintragen zu lassen.

(8) Die Forderrichtlinien (Abs. 6) und die gemaR Abs. 7 zu fihrende Liste sind in geeigneter Weise (z. B. Internet) zu
veroffentlichen.

In Kraft seit 01.05.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 14 NÖ EEG 2012 Energiefonds
	NÖ EEG 2012 - NÖ Energieeffizienzgesetz 2012


